Personalkommissionen

Die Arbeitnehmer wurden vertreten durch zwei Personalkommissionen, deren Vertreter in regelmässigen Abständen durch das Personal neu gewählt wurden:

· Kommission für das Werkstattpersonal (KWP)

· Kommission für Büropersonal und Werkmeister (KBW)

Gewerkschaftlich wurden diese Kommissionen unterstützt durch den SMUV – Schweiz. Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband.

Die Staturen KWP von 1975 beinhalten u.a. folgende Zwecke der Kommission:

· Bindeglied zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmern

· Vertretung der Arbeitnehmer-Interessen im Betrieb

· Mitgestaltung und Mitverantwortung der Arbeitnehmer

· Förderung des guten Einvernehmens und Zusammenwirkens zwischen Arbeitnehmern und Geschäftsleitung

· Stärkung des gegenseitigen Vertrauens im Betrieb

Die Kommissionen wurden regelmässig informiert durch die GL über Geschäftsgang, personelle Massnahmen aufgrund der Auftragslagen, Sozialleistungen, Kurzarbeit und – bei notwendigen Abbaumassnahmen – Verhandlungen der Sozialpläne mit der Gewerkschaft.

Die ab 1984 notwendigen Entlassungen brachten mit sich, dass die Personalabteilung auch als Stellenvermittlerin agierte und Arbeitsplätze vermittelte an die entlassenen Mitarbeitenden. 

Die Sozialpläne enthielten auch die Möglichkeit vorzeitiger Pensionierungen mit entsprechenden Überbrückungsrenten.

Im Archiv sind sogar Protokolle der Sitzungen mit der damaligen „Arbeiterkommission“ aus dem Jahre 1947 zu finden.

